
 

  

 
 

 
Erklärung 

gemäß § 18 Abs. 5 und § 15 Abs. 10 der Ordnung für die Prüfung im lehramtsbezogenen Bachelorstudi-
engang an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (POLBA, ggf. POLBA-Dijon), bzw. § 18 Abs. 5 und 
§ 15 Abs. 10 der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien 
(POLMA, ggf. POLMA Dijon, iPOLMA-Dijon).  

 
 
 

 
Hiermit erkläre ich, _________________________________ (Matr.-Nr.: ____________________),  
dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
oder Hilfsmittel gemäß den wissenschaftlichen Standards und Vorgaben des jeweiligen Faches benutzt 
habe. Mir ist bewusst, dass ein Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß vorliegt, wenn sich diese 
Erklärung als unwahr erweist. § 18 Absatz 3 und 4 der o. g. Ordnungen gilt in diesem Fall entsprechend. 

 
 
 
 

 ________________________________                       __________________________  
                       Ort, Datum                              Unterschrift  
 
 

Auszug aus § 18 o. g. Ordnungen: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
absolviert (…)  
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, dass Entscheidun-
gen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom jeweils zuständigen Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Ent-
scheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
 


